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Sektion Tabak- und Bierbesteuerung 
 

Merkblatt 
über die Herstellung von Bier im Inland (Biersteuer) 

1 Biersteuer 

Bier mit einem Alkoholgehalt von über 0,5 % Vol., welches gegen Entgelt oder gratis 
an Dritte abgegeben wird, unterliegt der Biersteuer. Dagegen ist für den eigenen 
Bedarf (Verbrauch im eigenen Haushalt) gebrautes Bier von der Steuer befreit. Die 
Biersteuer beträgt einheitlich 24.75 Rappen je Liter 
www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.413.de.pdf. 

2 Steuer- und Abrechnungspflicht 

Steuerpflichtig ist der Hersteller. Die Steuerschuld entsteht beim ersten Umsatzge-
schäft, d.h. bei der Abgabe des Bieres an den Handel, Geschäfte, Restaurants, Ver-
eine, Privatpersonen oder andere inländische Abnehmer. 

Über den Umsatz hat der Hersteller vierteljährlich abzurechnen. Die entsprechende 
Steueranzeige ist der Oberzolldirektion, Sektion Tabak- und Bierbesteuerung bis 
spätestens am 20. des dem Quartal folgenden Monats einzureichen. Gleichzeitig mit 
der Steueranzeige ist der geschuldete Steuerbetrag zu überweisen. Die Abrech-
nungsformulare werden den Steuerpflichtigen jeweils zugestellt. 

3 Buchführung 

Der Hersteller hat über die Produktion und den Verkauf nach Weisung der Ober-
zolldirektion Buch zu führen. 

4 Handelsvorschriften 

Die Aufnahme der Brautätigkeit zu Erwerbszwecken oder zur Gratisabgabe ist der 
Oberzolldirektion, Sektion Tabak- und Bierbesteuerung im Voraus zu melden. Die 
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Herstellung von Bier für den Eigenbedarf (Verbrauch im eigenen Haushalt) ist nicht 
meldepflichtig. 

Bier, welches an Dritte abgegeben wird, muss den Bestimmungen der schweizeri-
schen Lebensmittelgesetzgebung www.admin.ch/ch/d/sr/8/817.02.de.pdf entsprechen. 

5 Mehrwertsteuer 

Unabhängig von den Bestimmungen zur Biersteuer sind Bierhersteller verpflichtet ab-
zuklären, ob sie sich als Mehrwertsteuerpflichtige registrieren lassen müssen. Aus-
kunft darüber gibt die Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, 
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern (Tel. 031/322 21 11, 
http://www.estv.admin.ch/data/d/index.htm [MWSTG: SR 641.20]). 

Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter der Sektion Tabak- und Bierbesteuerung 
(Kommunikationsmittel siehe Organigramm) gerne zur Verfügung. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/817.02.de.pdf
http://www.estv.admin.ch/data/d/index.htm
http://www.admin.ch/ch/d/sr/641_20/index.html
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/01898/index.html?lang=de
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